
Wichtige Hinweise, Erklärungen und weitere Punkte der Verbraucherinformation         (2011)
Bei Veräußerungen des versicherten Fahrzeugs geht der Versicherungsschutz auf den Erwerber über!  (Siehe § 7)

Vertragsgrundlagen:

Allgemeine Bedingungen für die Reparaturkostenversicherung (ABRK). Auf die Verträge findet deutsches Recht Anwendung.

Folgende Fahrzeugmarken und -typen können nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Versicherer 
- handelnd durch die REKOGA AG - Versicherungsschutz erlangen:

Land	 Fahrzeugmarken / Fahrzeugtypen

Deutschland	 Porsche, Multicar, Wiesmann;
Frankreich	 Bugatti, MVS, Venturi;
Großbritannien	 AC, Aston Martin, Bentley, Caterham, Daimler GB, Jaguar, Jensen, Land Rover, Lotus, McLaren, 

MG, Morgan, Range Rover, Reliant, Rolls Royce, Triumph, TVR;
Indien	 Mahindra, Tata;
Italien	 De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pininfarina, Zagato;
Japan	 Acura, Infiniti, Honda NSX, Mazda RX, Mitsubishi 3000 GT, Subaru SVX;
Kanada	 AMC, Chrysler, Ford, GM
Osteuropa	 Alle in Osteuropa hergestellten Fahrzeuge (ausgenommen Skoda und Dacia)
USA	 AMC, Chrysler, Ford, GM
Alle Länder	 Sonderserien (z. B. Opel Lotus Omega), Sonderkraftfahrzeuge (ausgenommen Wohnmobile), 

Fahrzeuge mit leistungsgesteigerten Aggregaten (z. B. Audi S/RS, BMW M/Alpina, Mercedes AMG, 
Ford Cosworth, Opel Irmscher)

Nicht versichert werden trotz Beitragszahlung Automobile: deren Erstzulassung mehr als 10 Jahre zurückliegt; deren 
Betriebsleistung mehr als 200.000 Km beträgt; deren Zeitwert 2.000 € unterschreitet; die an Wiederverkäufer veräußert 
werden; die als Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Mietfahrzeuge sowie Fahrschulwagen oder in einem Transportfuhrpark sowie 
zum Zwecke des Kurierdienstes genutzt werden.

Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderung) ergeben, einem Rückversicherer zur Beurteilung des 
Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versiche-
rer und/oder an den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermittelt.
Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende Prüfung bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei 
künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der Continentale Versicherungs-Gruppe und der EUROPA Versicherungen meine 
allgemeinen Antrags-, Vertrags-, und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den für mich zu-
ständigen Versicherungsvermittler weiter geben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsan-
gelegenheiten dient. An Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich ferner ein, dass der Vermittler meine allgemeinen Antrags- 
und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragsstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen 
konnte. Es ist deshalb auf den Seiten 12 und 13 des mir ausgehändigten Versicherungsdokumentes abgedruckt.
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